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Kleine Chronik
Berlin 1 Dezember Lotteriegoldſegen Frau Fortung hat

diesmal über den Nordoſten Berlins ihr Füllhorn ausgeſtreut Sowohl
von der preußiſchen wie von der ſächſiſchen Lotterie ſind die Hauptgewinne
zum Teil nach Berlin gelangt Von dem großen Los der preußiſchen
Lotterie iſt ein Viertel einem im Nordoſten der Stadt wohnenden Speditenr
zugefallen Ein Zehntelanteil des ſächſiſchen Hauptgewinnes iſt ebenfalls
zum Teil nach dem nordöſtlichen Stadtteil zum Teil nach Weißenſee
gelangt Die glücklichen Gewinner ſind Arbeiter die in einer Fabrik be
ſchäftigt gemeinſam das Los ſpielten Außerdem iſt noch ein Fünftel
eines Gewinnes von 30000 Mk kleinen Handwerkern im Oſten zugefallen
Sie können es ſämtlich brauchen

BVerlin 1 Dezember Jm Wahnſinn Jn Köpenick hat
heute vormittag die Frau des Arbeiters Bieſter in einem Aufalle von
Jrrſinn ihr dreijähriges Töchterchen durch Meſſerſtiche in den Hals
getßtet und dann mit derſelben Waffe einen Selbſtmordverſuch verübt
Die wahnſinnige Frau die ſich erhebliche Verletzungen zufügte wurde nach
dem Kreiskrankenhanſe in Britz gebracht

Soran 1 Dezember Die erſte Prämie, die auf Los Nr 102968
der preußiſchen Klaſſenlotterie gezogen wurde fiel in die Kollekte des
Lotterieeinnehmers Kaufmann Emil Gericke in Sorau Von dem Loſe
werden zwei Viertelanteile in der Stadt Sorau Anteil in einem kleineren
Orte in nächſter Umgebung der Stadt und Anteil in der Provinz
Poſen geſpielt Die glücklichen Spieler denen der Gewinn gleich
63,375 Mk zufällt ſind ausnahmslos in beſcheidenen Verhältniſſen
lebende Leute denen Fortunas reicher Segen deshalb recht zu ſtatten
kommt

Dresden 1 Dezember Der Scheidungsprozeß des prinz
lichen Paares Schönburg Waldenburg nahm geſtern an dem
Oberlandesgericht ſeinen Anfang Die Prinzeſſin die perſönlich anweſend
war hatte Dr Helm zum Anwalt während ihr Gemahl Prinz Schön
burgWaldenburg durch Rechtsanwalt Eibes vertreten war Die Verhand

lung wurde vertagt ein zweiter Termin wird in einigen Wochen ſtatt
finden Jn der nächſten Zeit wird Don Jarme der Bruder der Prinzeſſin
in Dresden erwartet er wird als Zeuge vernommen werden Die Ehe
ſcheidungsklage ſtützt ſich auf Körperverletzung und Freiheits
beraubung Prinzeſſin Alice war die Lieblingstochter ihres Vaters Don
Carlos und erfreute ſich in Venedig wo ſie bis zu ihrer Verheiratung
lebte in den agriſtokratiſchen Kreiſen lebhafter Sympathien Sie war ſehr
ſhön ſchlank mit bleicher Geſichtsfarbe und großen ſchwarzen Augen
Durch ihr leidenſchaftliches aufbrauſendes Weſen machte ſie ſchon in ihrer

venezianiſchen Zeit von ſich reden Vor ihrer Hochzeit mit dem deutſchen
Prinzen ſcheint ſie harmloſe Beziehungen zu einem venezianiſchen Nobile
unterhalten zu haben der ſich ſpäter weigerte der Prinzeſſin einige Briefe
zurückzugeben die ſie ihm geſchrieben hatte Aus dieſem Anlaſſe hat ſie
einmal auf dem Lido ihre beiden großen Hunde auf den erſchreckten Nobile
gehetzt der ſich dann beeilte die Briefe zurückzuſchicken Als Prinzeſſin
Alice den Prinzen Friedrich Ernſt von Schönburg Waldenburg kennen
lernte zählte ſie etwa 20 Jahre Der Prinz unterlag völlig dem Zauber
der hochgebildeten temperamentvollen Venezianerin brach um ihretwillen
mit ſeiner Familie trat zum Katholizismus über und ließ ſich am 26 April
1897 in Venedig tranen Patriarch Sarto der heutige Papſt Pius
vollzog ſelbſt die Trauung

Dresden 1 Dezember Eine furchtbare Bluttat hat die
Bewohn erſchuft des Villenvororts Plauen in Angſt und Schrecken ver
ſetzt Am Montag in der Zeit von 8 Uhr abends iſt die in der
Villa Camilla Bienertſtraße 29 2 Stock wohnhafte Kaufmannswitwe Emilie Danneberg mit einem ſpiven Jnſtrument wahrſcheinlich

einer Rüſtklammer meuchlings ermordet worden Verſchiedene Wahr
nehmungen laſſen darauf ſchließen daß der Mordgeſelle nach verübter Tat
in der Wohnung nach Geld Umſchau gehalten hat bei dem Suchen aber
geſtört worden iſt Es liegt alſo zweifellos ein Raubmord vor Als
gegen 9 Uhr die 28 jährige Tochter ahnungslos aus ihrem in Dresden
gelegenen Geſchäft nach der Wohnung ihrer Mutter heimkehrte fand ſie
dieſe hinter der Korridortür mit ſchweren Kopfwunden tot vor Ein Arzt
ſtellte feſt daß die 66 jährige Dame wahrſcheinlich mit einer Rüſtklammer
erſchlagen worden und ſofort tot geweſen iſt Der Verdacht laſtet nun

Hohenlohe bei einer Gemsjagd durch

auf dem einen Sohn der Ermordeten der in Berlin einen m liederlichen
Lebenswandel führt und vor dem die eigene Mutter wiederholt ihre Furcht
zu erkennen gegeben hat Wahrſcheinlich iſt es ihm bekannt geworden daß
ſeine Mutter kürzlich 2200 Mk in der Lotterie gewonnen hat zumal dieſe
in ihrer Freude darüber jedermann davon Mitteilung gemacht hat Die
ſofort nach dem Sohne angeſtellten Ermittelungen haben noch zu keinem
Reſultat geführt Jn einer weiteren Meldung heißt es Die im Beſitze
der Verſtorbenen geweſenen Wertpapiere und ein Sparkaſſenbuch hat der
Mordgeſelle nicht gefunden dagegen ſind ihm mehrere in einem Käſtchen
aufbewahrte Schmuckſtücke eine goldene Broſche eine Moſaikbroſche ein
goldener Ohrring ein Paar goldene Ohrringe ein goldener Damenring
in die Hände gefallen vielleicht auch etwas Kleingeld

Chemnitz 1 Dezember Ein Drama Unter Mitnahme threr
beiden Kinder eines fünf und eines elfjährigen Mädchens ſprang
geſtern abend in ſelbſtmörderiſcher Abſicht die 46 jährige Bureandieners
ehefrau Wilhelmine Flehmig unweit des Stadtparks in den Chemnitzfluß
Glücklicherweiſe blieb es beim Mordverſuch den beiden Kindern gelang
es ſich wieder aus dem Waſſer herauszuarbeiten Nach längerem Suchen
fand man die unglückliche Mutter als Leiche vor Da die Frau ſchon
längere Zeit an Störungen des Nervenſyſtems litt nimmt man an daß
ſie die entſetzliche Tat in einem Anfalle geiſtiger e verübte

d Thorn 1 Dezember Feuer durch Exploſion Heute mittag
fand in einer Drogerie in der Breiteſtraße eine Exploſion ſtatt Es
entſtand ein Brand der das ganze Häuferviertel an der Ecke der Breite
und Schillerſtraße in Flammen ſetzte Eine weitere Meldung beſagt
Das Feuer war um 3 Uhr nachmittags ziemlich gelöſcht Zwei Häuſer
ſind zum Teil abgebrannt Ein Drogiſtenkehrling hat infolge der
Exploſion Brandwunden an Geſicht und Händen erlitten

Allenſtein 1 Dezember Zu Reibungen zwiſchen einem
Offizier und einem Bauführer kam es Montag früh nach der
Königsb Hart Ztg in Allenſtein Als der Leutnant Kleinau durchdie Bahnhofsſtraße ging wurde er von einem Bauführer einem Tech

niker mit einem Schneeball geworfen Von dem Offizier zur Rede
geſtellt wurde der Bauführer handgreiflich ch ſo daß ihn der Offizier von
ſich abwehren mußte Als der Bauführer zum zweiten Mal handgreiflich
werden wollte ſah ſich der Offizier gezwungen ſeinen Degen zu ziehen
Er verletzte den Bauführer am rechten Arm durch mehrere Hiebe ſo
daß dieſer ins Krankenhaus aufgenommen werden mußte

Köln 1 Dezember Ueberſchwemmung Die Nebenflüſſe der
Ruhr ſind zum Teil über die Ufer getreten namentlich die Lenne und die
Enneſte und überſchwemmen die Wieſen und Felder ſowie die Hammer
werke die in der Ebene liegen Einige Werke haben bereits den Betrieb
einſtellen müſſen Die Moſel fällt bei Trier langſam die Hochwaſſer
gefahr iſt dort vorüber

Mörs Rheinpr 1 Dezember Ein ſchwerer Eiſenbahn
unfall hat ſich heute in der Rheinprovinz ereignet Bei Friemersheim
im Kreiſe Mörs ſtießen zwei Güterzüge miteinander zuſammen hierbei
wurden zwei Bremſer getötet Der Materialſchaden iſt bedeutend von
Krefeld wurde ein Hilfszug abgelaſſen Die amtliche Meldung lautet
Heute früh gegen 7 Uhr fuhr der von Hochfeld in den Güterbahnhof ein
fahrende Güterzug 6303 in Gleis 3 auf den in dieſem Gleiſe ſtehenden
verſpäteten Güterzug 6240 auf Durch den Aufſtoß wurden 27 Güter
wagen beſchädigt und zum Teil zertrümmert Zwei Bremſer wurden ge
tötet und ein Bremſer mätzig verletzt Lokomotipführer und Heizer blieben
unverletzt ebenſo der Zugführer Der Unfall iſt durch unrichtige Befehls
erteilung von Seiten des dienſthabenden Stationsbeamten herbeigeführt
worden

Wien 1 Dezember Von einer Lawine erfaßt Jn Trieben
Oberſteiermark hat ſich am Sonnabend im Jagdrevier des Fürſten

Lawinenſturz ein Unglück ereignet
Fürſt Hohenlohe befand ſich mit ſeinem Jagdleiter und einigen Herren
auf der Gemsjagd im ſogenannten Braunkar Der unter dem Namen
Jägerpeter bekannte Jäger Peter Stocker hatte die Aufgabe die Gemſen

zu dem Stande des Jagdherrn zu treiben Jnfolge eines Windſtoßes löſteſich währenddeſſen Schnee los und eine Lawine ſauſte den Ve J herunter

Stocker konnte ſich nicht mehr retten und wurde fortgeriſſen Fürſt Hoben
lohe entging nur dadurch der gleichen Gefahr daß er ſich hinter einen
ſtarken Baum ſtellte welcher der Wucht der abſtürzenden Schneemaſſen

Jagdgewehr die der Fürſt an der

Die freiwillige Feuerwehr vonTrieben begab ſich mit ungefähr 130 Perſonen aus den benachbarten

Ortichaften an die Unfallſtelle um die Bergungsarbeiten in Anyriff zu
nehmen Bis Sonntag abend waren die Nachtoſchungen nach dem ver
unglückten Jäger erfolglos geblieben es iſt jede Hoffnung geſchwunden
ihn noch lebend aufzufinden

Wien 1 Dezember Eine Gedenkfeier für Theodor
Mommſen Jn dem archäologiſch epigraphiſchen Jnſtitute der Univerſitätwaren der Rektor die Mitglieder per philoſophiſchen Fakultät und andere

Der Feldſtecher und das
ſtandhielt
Seite trug wurde vom Riemen abgeriſſen

Profeſſoren der Rektor des techniſchen Jnſtituts der Weihbiſchof Marſchall
und zahlreiche Vertreter der Studentenſchaft erſchienen Nach em der
akademiſche Geſangverein eine Hymne vorgetragen hatte hielt Hofrat
Profeſſor Bormann die beifällig aufgenommene Gedenkrede in welcher
er zuerſt die wiſſenſchaftliche Tätigkeit des größten deutſchen Gelehrter
ſchilderte und dann einzelne Werke des Gelehrten darunter deſſen römiſche
Geſchichte beſprach Zuletzt gab der Redner ein Charakterbild Mommſens
in welchem er hervorhob er kenne keinen Menſchen der dem deutſchen
Geſchichtsforſcher an Energie und Pflichtgefühl gleich geweſen ſei

Peſt 1 Dezember Großfeuer Die Ortſchaft Babomir im
Hunyader Komitat iſt durch Feuer zum größten Teil vernichtet worden
Es ſind 52 Häuſer niedergebrannt Vier Perſonen ſind unter den
Trümmern als Leichen aufgefunden worden Man befürchtet daß noch
mehr Menſchen tot ſind Die Löſchungsarbeiten wurden durch den heftigen
Sturm erſchwert

Lemberg 1 Dezember Zum Kwilecki Prozeß Jm Laufe
des Prozeſſes Kwilecki meldeten einige Blätter daß die auf den Tag der
Geburt des unehelichen Sohnes der Cäcilie Porup verehelichten Meyer
bezughabenden Angaben in den Krakauer Taufbüchern ausradiert
worden ſeien und daß der Geburtsſchein des jungen Porup mit anderen
Geburtsſcheinen auch aus dem ſtatiſtiſchen Amte in Krakau ſpurlos ver
ſchwunden ſei Auf Grund amtlicher Erhebungen nun feſtgeſtellt
daß nicht nur der Geburtsſchein des S Kindes ordnungsgemäß in
den Geburtsbüchern der Pfarre bei Maria in Krakau einget ragen
wurde ſondern auch die Anmeldung Hieſer Geburt im Krakauer ſtatiſtiſchen
Amte ordunngsgemäß aufbewahrt wird

Neapel 1 Dezember Juwelendiebſtahl in einem Grabe
Hier drangen Diebe in der Nacht in den neuen Friedhof ein wo ſich die
Gräber und Grüſte des neapolitaniſchen Patriziats befinden öffneten mit
falſchen Schlüſſeln die Gruftkapelle des Fürſten Torrella durchbohrten eine
Wand und gelangten dadurch in die Gruft des Barons von Baia P
quale aus dem Grafengeſchlecht Samuti Dort zertrümmerten
Glasſarg in dem die einbalſamierte Leiche der Baronin von Baia lagund raublen der Leiche ein Paar Veilantoyertnge ein prächtiges Ge

ſchmeide aus Rubinen und Smaragden und eine überaus wertvolle Hals
kette mit fünf Reihen Perlen Das Diebeswerkzeug wurde in der Gruft
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Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachnung
vetreffend den Sririeb von Getreidemühlen Vom I5 November 1908

der Bundesrat be
G S 287

Auf Grund des S 12060 Abſ 3 der Gewerbeordnung hat
ſchloſſen zur Bekanntmachung betreffend den Betrieb von Getreidemühlen vom 26 April
1899 folgende weitere Beſtimmung zu erkaſſen

1 Jn Getreidemühlen muß an einer in die Augen ſallenden Stelle eine
Tafel ausgehängt werden welche die Beſtimmungen unter I und I der
Bekanntmachung vom 26 April 1899 Reichs Geſetzbl S 273 in deut
licher Schrift wiedergibt

2 Dieſe Beſtimmung tritt am 1 Januar 1904 in Kraft
Berlin den 15 November 1903

Der Stellvertreter des Reichskanzlers Graf von Poſadowsky

Bekanntmachung
betreffend die Beſchäftigung von n jugendlichen Arbeitern

in Ziegeleien
Vom 15 November 1903 G S 286

Auf Grund des F 139a2 S 154 Abſ 2 der Gewerbeordnung hat der Bundesrat
die nachſtehenden Beſtimmungen betreffend die Beſchäftigung von Arbeiterinnen und
jugendlichen Arbeitern in Ziegeleien erlaſſen

I

Jn Ziegeleien einſchließlich der Schamottefabriken dürfen Arbeiterinnen und
jugendliche Arbeiter nicht verwendet werden

zur Gewinnung und zum Transporte der Rohmaterialien einſchließlich des ein
geſumpften Lehmes

zur Handformerei Streichen oder Schlagen der Steine mit Ausnahme von Dach
ziegeln Dachpfannen und von Bimsſandſiteinen Schwemmſteinen

zu Arbeiten in den Oefen und zum Befeuern der Oefen mit Ausnahme des
Füllens und Entleerens oben offener Schmauchöfen

zum Transporte geformter auch getrockneter und gebrannter Steine ſoweit die
Steine in Schiebkarren oder ähnlichen Transportmitteln befördert werden und hierbei ein
feſtverlegtes Gleis oder eine harte ebene Fahrbahn nicht benutzt werden kann

II

Jn Ziegeleien einſchließlich der Schamottefabriken iſt an einer in die Augen
fallenden Stelle der Arbeitsſtätte eine Tafel auszuhängen welche in deutlicher Schrift
außer dem im S 188 Abſatz 2 der Gewerbeordnung vorgeſchriebenen Auszuge die Be
ſtimmungen unter I wiedergibt

III

Die vorſtehenden Beſtimmungen haben für zehn Jahre Gültigkeit
Sie treten am 1 Januar 1904 in Kraft und an Stelle der durch die Bekannt

machung des Reichskanzlers vom 18 Oktober 1898 ReichsGeſetzbl S 1061 ver
Kindeten Beſtimmungen

VLerlin deu 15 November 1903
Der Stellvertreter des Reichokanlers Graf von Poſadowsky

Beorkanntmachung
betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln

Vom 1 Oktober 1903
Auf Grund des 8 4 der Kaiſerlichen Verordnung betreffend den Verkehr mit

Arzneimitteln vom 22 Oktober 1901 Reichs Geſetzbl S 380 wird beſtimmt
Eukalyptusmittel Heß Eukalyptol und Eukalyptusöl Heß
Homeriana auch Bruſttee Homeriana ruſſiſcher Knöterich Polygonum avieulare
und Knöterichtee ruſſiſcher Weidemanns auch ruſſiſcher Knöterich oder Bruſttee
Weidemanns

werden vom 1 Januar 1904 ab von dem Feilhalten und Verkaufen außerhalb der
Apotheken unbeſchadet der Beſtimmung im S 8 der bezeichneten Verordnung mit der
Wirkung ausgeſchloſſen daß auf ſie die Beſtimmung des S 1 Abſ 1 der Verordnung
Anwendung findet

Berlin den 1 Oktober 1903
Der Stellvertreter des Reichskanzlers Graf von Poſadowsky

Fortbildungsſchul Anterricht
Die zahlreichen Strafanträge gegen Arbeitgeber wegen Zuwiderhandlungen gegen

das Orisſtatut betreffend die ſtädtiſche allgemeine Fortbildungsſchule in Halle a geben
uns Veranlaſſung die Beſtimmungen dieſes Ortsſtatuts welches ſich auf die An und
Abmeldung der fortbildungsſchulpflichtigen Lehrlinge ſowie auf die Pflichten der Arbeit
geber Eltern und Vormünder betreffend den Schnlbeſuch beziehen in Erinnerung zu
bringeng Dieſe Beſtimmungen lauten

1

Die hier wohnenden in Handwerks und Fabrikbetrieben tätigen männlichen
Arbeiter Geſellen Gehilfen Lehrlinge und ähnliche ſowie die im Handelsgewerbe be
ſchäftigten Perſonen Kommis Gehilfen Lehrlinge Volontäre uſw ſind verpflichtet die
ſtädtiſche allgemeine Fortbildungsſchule an den feſtgeſetzten Tagen und Stunden zu be
ſuchen auch regelmäßig am Unterrichte teilzunehmen und zwar bis zum Schluſſe desjenigen
Schuljahres in welchem ſie das 17 Lebensjahr vollenden

Die Verpflichtung erſtreckt ſich nicht auf diejenigen welche am 1 Oktober 1902
bereits das 15 Lebensjahr vollendet haben

Land wirtſchaftliche Arbeiter Handlanger Hausknechte Laufburſchen und ähnliche zu
untergeordneten Dienſtleiſtungen beſtimmte als Tagelöhner anzuſehende Arbeiter fallen
nicht unter die Vorſchriften des Orisſtatuts

Anumeldung
Jeder Arbeitgeber iſt verpflichtet die nach 1 Schulpflichtigen ſpäteſtens bis zum

ſechſten Tage nach Antritt ihrer Stellung und zwar Lehrlinge und ähnliche Perſonen auch
während der Probezeit 127p der R G unter Vorlegung ihres Geburts oder
Tauſſcheins ſowie ihres letzten Schulzeugniſſes an den durch öffentliche Bekanntmachung
beſtimmten Stellen anzumelden oder ihre Teryelvung zu veranlaſſen

Pflichten der Arbeitgeber Eltern und Vormünder betr den Schulbeſuch
Die Arbeitgeber ſowie die Eltern und Vormünder der zum Beſuch der Fortbildungs

ſchule Verpflichteten dürfen letztere nicht vom Schulbeſuch abhalten ſie haben dieſelben
vielmehr dazu anzuhalten und ihnen die erforderliche Zeit in dem Umfange zu gewährendaß ſie rechtzeitig und in dem durch die Schulordnung vorgeſchriebenen Jaſande J 6,4

zum Unterricht erſcheinen können
8 9

Stellenwechſel und Abmeldung
Die Arbeitgeber haben jeren von ihnen beſchäftigten Schulpflichtigen ſpäteſtens am

3 Tage nachdem ſie ihn aus der Arbeit entlaſſen haben oder nachdem letzterer aus
irgend welcher Urſache das Lehrverhältnis bei ihnen aufgegeben hat ſchriftlich abzu

melden 10Strafbeſtimmungen
Zuwiderhandlungen gegen die in vorſtehenden Paragraphen gegebenen Beſtimm

ungen werden ſoweit ſie nach S 360 Ziffer 11 des Reichsſtrafgeſetzbuches nicht härtere
Strafen nach ſich ziehen nach J 150 Nr 4 der Gewerbeordnung in der Faſſung des
Geſetzes berreffend die Abänderung der Gewerbeordnung vom 1 Juni 1891 bezw
30 Juni 1900 mit Geldſtrafe bis zu 20 Mark im Unvermögensfalle mit eutſprechender
Haft beſtraft

s 11
Vertretung des Arbeitgebers

Jeder Arbeitgeber kann die ihm nach den Vorſchriften dieſes Ortsſtatuts auferlegten
Verpflichtungen auf bevollmächtigte Leiter ſeines Betriebes für die Dauer ihrer Betriebs
leitung übertragen Name und Wohnort eines ſolchen bevollmächtigten Betriebsleiters
iſt in dieſem Falle dem Stadtſchulrate ſpäteſtens am folgenden Tage nachdem die Ueber
tragung ſtattgefunden hat mitzuteilen

Handelt ein derartig Bevollmächtigter den 88 9 dieſes Ortsſtatuts zuwider ſo
finden auf ihn die im S 10 vorgeſehenen Strafen Anwendung

Halle a den 28 November 19053
Der Magiſtrat Staude

Bekanntmachung
Unter Hinweis auf S 8 des Reichsimpfgeſetzes vom 8 April 1874 werden die

jenigen Herren Aerzie welche in dieſem Jahre in hieſiger Stadt Kinder geimpft bezw
wiedergeimpft haber hierducch aufgefordert ihre Nachweiſungen umgehend ſpäteſtens
jedoch bis 31 Dezember ds Jrs der Unterzeichneten Jmpf Amt Schmeerſtr 1
einzureichen

Halle a den 26 November 1903
Buch über d m w z v Kinderſeg I

ſt arwo Blut Frauen
freo Nachn Sieſtaverlag Dr 23 Haucburg

Die PolizeiVerwaltung
w aufs Leihamt beſorgt disPfänder kret Vorſchuß bereit

Aaue An der Mort 5
Daſelbſt werden Pfandjcheine gekauft

Brkannkmachnug belreffend die Strahßeureinigung
Die nachſtehenden Beſtimmungen der Straßen Polizei

Ordnung vom 5 Juli 1895 werden hiermit in Erinnerung
gebracht

s 1 Umfang der Reinigungspflicht
Soweit Straßen und Plätze des hieſigen Stadtbezirks bereits bisher der el

mäßigen Reinigung unterworfen geweſen ſind oder demnächſt einer ſolchen durch Be
kanntmachung der Polizei Behörde unterworfen werden iſt jeder Eigentümer eines an
derartige Straßen oder Plätze angrenzenden bebauten oder unbebauten Grundſtückes ver
pflichtet längs der ganzen Front des Grundſtückes das Straßenland bis zur Mitte des
Fahrdammes reinzuhalten Wenn jedoch an Plätzen die Fahrbahn eine größere Breite
als 15 m haben ſollte hat die Reinigung durch den Anlieger nur bis am 7,5 m Ent
fernung von der Bürgerſteigkante zu erfolgenDie Reinigung hat c nicht nur auf die innerhalb dieſer Fläche liegenden Bürger

ſteige Rinuſteine Goſſen und Einflußöffnungen der Straßenkanäle ſondern auch auf
die zwiſchen den Grundſtücken befindlichen von der Straße aus zugänglichen Winkel und
Schlippen mitzuerſtrecken

Befindet ſich das Grundſtück im Beſitze einer Korporation oder Behörde ſo iſt
für die Reinigung der von jenen beſtellte Grundſtücksverwalter verantwortlich

Es iſt jedoch ſowohl dieſen als auch Eigentümern welche nicht ſelbſt in dem
Grundſtücke ren geſtattet die ſtrafrechtliche Verantworlichkeit für die Erfüllung der
Reinigungspflicht auf einen Kaſtellan oder Vizewirt dadurch zu übertragen daß ſie dieſe
Abſicht der PolizeiVerwaltung ſchriftlich erklären und zugleich eine Einverſtändnis
Erklärung der betreffenden Perſon einreichen Dieſelben bleiben aber auch in dieſem
ar bei etwaiger zwangsweiſer Durchführung der Reinigung für die entſtehenden Koſten

ftbar

8 2 Art der Reinigung
Bei der Reinigung iſt Bürgerſteig und Straße ſorgfältig zu kehren und wenn

nötig nach Abziehung des etwa aufhaftenden Schlammes mit Waſſer abzuſpülen
Bei ungepflaſterten Wegen iſt wenigſtens der längs der Grundſtücke ſich hinziehendeußweg oder Virgerſeig nebſt Rinnſtein in gleicher Weiſe zu reinigen dagegen iſt vom

Jan ſtatt des Kehrens nur der Schlamm abzuziehen und fortzuſchaffen

Bei trockener froſtfreier Witterung muß zur Vermeidung des Staubes vor dem
Kehren jedesmal mit reinem Waſſer mittelſt Gießkanne gehörig geſprengt werden

s 3 Zeiten der Reinignng
ur Aufrechterhaltung der Reinlichkeit muß regelmäßig

1 käglich und zwar im Sommerhalbjahre vom 1 April bis 30 September bis
7 Uhr vormittags im Winterhalbjahre vom 1 Oktober bis 31 März bis 8 Uhr
vormittags der Bürgerſteig ſowie der Rinnſtein nebſt den Gittern der Einfall
öffnungen der Straßenkanäle gereinigt werden Auch iſt der Rinnſtein mit dem
enannten Zubehör beſtändig dergeſtalt offen zu erhalten daß der Waſſerabflußdas völlig unbehindert iſt

In denjenigen Straßen in welchen die Rinnſteinabzugskäſten mit Waſſerver
verſchlüſſen ausgeſtattet ſind müſſen dieſe Käſten fortgeſetzt mit ſoviel Waſſer ver
ſehen werden daß die in denſelben befindlichen Henkelrohre beſtändig in das
Waſſer hineinreichen

2 muß zweimal in der Woche nämlich am Mittwoch und Sonnabend bezw wenn
dieſer Reinigungstag auf einen Feiertag fällt an dem unmittelbar vorhergehenden
Tage und zwar in dem Sommerhalbjahr von 7 Uhr und im Winterhalbjahr
von 2 bis 5 Uhr nachmittags die Reinigung des Fahrdammes erfolgen
Es wird jedoch vorbehalten neben dieſer regelmäßigen Reinigung bei beſonderenVeranlaſſungen durch beſondere Anweiſung oder durch bſſentuche Vaahntmachnug eine

öftere Reinigung ſei es für die ganze Stadt oder einzelne Straßen oder Straßenteile
anzuordnen

Auch wird in Abweichung von der Vorſchrift unter 2 bezüglich der von der Stadt
gemeinde zu reinigenden Straßenſtrecken nachgelaſſen daß deren zweimalige Reinigungnicht nur an den bezeichneten Tagen ſondern verteilt über die ganze Woche nach Rat
gabe eines von der Polgeibehörde genehmigten Reinigungsplanes erfolgen darf

Für den zwiſchen Magdeburgerſtraße Nr 68 bezw Delitzſcherſtraße Nr 1 u 10
einerſeits ſowie zwiſchen Delitzſcherſtraße Nr 89 und 93 bezw Riebeckplatz Nr 1 anderer
ſeits belegenen Teil der Delitzſcherſtraße iſt durch diesſeitige Bekanntmachung vom 3 No
vember 1903 die Zmalige Reinigung angeordnet Dieſelbe hat an jedem Dienstag
Donnerstag und Sonnabend bezw an den unmittelbar vorhergehenden Tagen wenn dieſe
Reinigungstage auf einen Feiertag fallen zu erfolgen

8 4 Beſeitigung des Kehrichts c
Der bei der Straßenreinigung gewonnene Kehricht Schlamm Schnee und ſonſtige

Unrat darf weder auf benachbartes Straßeuterrain geſchoben noch den Falllöchern der
Kanäle zugeführt werden iſt vielmehr wenn er nicht ſofort abgefahren oder untergegraben
werden kann bis zu ſeiner Entfernung im Jnnern der Gehöfte in Dünger oder Müll

ruhen nicht aber in Vorgärten oder auf ſonſtigem an der Straße liegenden unbebauten
orland aufzubewahren Ebenſo iſt es jedem Dritten verboten die vorgenannten bei

der Straßenreinigung zu entfernenden Maſſen von dem Straßenterrain des einen Ver
pflichteten auf das eines anderen Verpflichteten zu ſchaffen

8 5 Reinigung bei Froſt
Bei eintretendem Froſie hat der nach S 1 zur Straßenreinigung Verpflichtete neben

der regelmäßigen Straßenreinigung dafür zu ſorgen daß von Tagesanbruch an die in ſeinem
Reinigungsbezirk liegenden Rinnſteine von Eis und Schnee fortwährend frei ſind Das
aufgehackte Eis und der zuſammengebrachte Schnee darf nicht auf die Fahrſtraße und den
Bürgerſteig oder in die Goſſen und öffentlichen Kanäle geworfen oder auf benachbartes
Straßenterrain geſchoben werden iſt vielmehr wenn die gänzliche Beſeitigung nicht ſo
gleich erfolgen kann in einzelnen Haufen längs des Goſſenbordes mit Freihaltung der
Paſſage ſowie der Hydranten des Waſſerwerks aufzulagern und noch an demſelben Tage
fortzuſchaffen

8 6 Reinignng bei Schneefall und Glätte
Nach Schneefall haben die zur Straßenreinigung Verpflichteten den gefallenen

Schnee ſofort von den Bürgerſteigen und den zur Ueberſchreitung des Fahrdammes an
Kreuzungspunkten hergeſtellten Uebergängen ohne Verwendung von Salz zu befeitigen
Dagegen ſind dieſelben zu einer Beſeitigung des Schnees vom Fahrdamm nur dann
verpflichtet wenn entweder hierzu eine beſondere Aufforderung der PolizeiVerwaltung
durch mündliche Beſtellung der Exekutiv Polizeibeamten oder durch öffentliche Bekannt
machung ergeht oder wenn Tauwetter eintritt Bei Winterglätte haben dieſelben ſobald
es tagt und ſo oft im Laufe des Tages als es zur Vermeidung des Ausgleitens der
Fußgänger erforderlich iſt den Bürgerſteig und die Straßenübergänge längs ihres Grund
ſtücks mit Sand Aſche Sägeſpänen oder anderem dem Zwecke entſprechenden Malerial
beſtreuen zu laſſen Sind trotzdem auf Bürgerſteigen Schlitterbahnen ſogen Glandern
entſtanden ſo ſind dieſelben ſofort von dem Reinigungsverpflichteten zu zerſtören

8 76 Strafbeſtimmnug
Zuwiderhandlungen gegen dieſe Verordnung werden ſoweit beſondere Geſetze und

Verordnungen namentlich S 366 Nr 10 des ReichsStraf Geſetz Buchs nicht höhere
Strafen anordnen mit Geldſtrafe bis zu 30 Mk im Unvermögensfalle mit verhältnis
mäßiger Haft geahndet Geldſtrafe nicht unter 5 Mk tritt bei Uebertretung der Vor
ſchrift des S 4 ein nach welcher Straßenreinigungsmaſſen den Kanalfalllöchern nicht
zugeführt werden dürfen

Halle a den 31 Oktober 1903 Die PolizeiVerwaltung
Brkanntmachung

Die Verſteigerung der verfallenen bei dem unt rzeichneten Leihamte im Monat
Septbr 1902 verſetzten und erneuerten Pfänder welche die Pfandunmmern
von 22141 bis 26092 tragen und über welche die Pfandſcheine in ſchwarzem
Druck ausgeſtellt ſind wird

Mittwoch den 16 Dezember d J n an den darauf folgenden Tagen
im Anktionslokal des Leihhanſes An der Marienkirche Nr 4 ſtatt
finden und beginnt vorausgeſetzt daß eine genügende Anzahl von
Käufern anweſend iſt um 9 Uhr vormittags und um 21 Uhr
nachmittags

Es kommen Taſchenuhren aller Art ſonſtige Gold und Silbergegenſtände wie
Ketten Ringe Löffel u ſ ferner Betten Leib und Bettwäſche Schuhwerk neue
und gelragene Kleidungsſtücke und verſchiedene andere Sachen zum Verkauf

Die Einlöſung oder Ernenerung der zur Verſteigernng geiangenden
Pfänder etfolgt nur bis zum 15 Dezember d Js worauf das beteiligte
Publikum beſonders aufmerkſam gemacht wird

Halle a den 17 November 1903
Das Leihamt der Stadt Halle a S

mm Sar Pr T M Diechinkenſchma v 70an 34 d vinigſten Hustenbonbons
urſtſchmalz 40 Pf Althee Honig Zwiebel ſowie Pfeffer
epök Knochenfleiſch 20 Pf minz Anis Kokos

empfiehlt O Pfnud nur 10 Pfg OWilh Nietsch h De Eigene Fahrikationuh Ernst Niesen Sir en Fr Donner Lindeuſtr 56
Talamtſtr 2 L Wuchererſtr 70

2 wünſch ſofort 3 häusl erzogHeirat Damen Vermögen 12
30 000u üb 309 000 Mk Herren auch
ohne Vermög aber mit gut Ruf erhalten

Anpotheker Berger s

Hühneraugen
Spezialität Warzen u Horn
haut empfiehlt Waltegott Hacohf

empfiehlt

Pelzwaren
Ohristian Voigt

jetzt Leipzigerſtr 16

Reygenshurger Würstehen
a ar 25 gff Wiener Würstehen

Paar 15 Pfg
echte Frankfurter

Paar 30 Pfg
Tägl frisch Würstohen in Dosen

billigst offeriert
Gustav Friedrich Bärgasso

u Markt 13

Bildschön
iſt ein zartes reines Geficht roſiges jugend
friſches Ausſehen weiße ſammetweiche

Hant und blendend ſchöner Teint
Alles dies erzeugt Radebeuler

2 vStecenpferdLilienmilch Scife
v Bergmann Co Radebeul Dresden
allein echte Schutzmarke Steckenpferd

à Stück 50 Pfg bei Helmbold C Co
E Jentzſch M Walksgott Gr Ulrichſtr 30
Fritz Rüller Drog A Steinbach Ludw
Hroßklauß E Richter Sscar Zallin jr
C Kayſer Drog J A Patz Demeter
Teitzel Drog A Sömiſch und in Hie
bichenſtein Jeliz Sioli

Lanchwirte Vereine
welche zu W Meihnachten W

Winter Ueberzieher
Pelerinen Mäntel für Männer
Burſchen u Kinder auch Sohlafröcoke
verſchenken wollen erhalten einen großen

Poſten vorjährige zurückgeſetzte Ware billig bei

Otto Knoll
obere Leipzigerſtraße 36

Zwangsverſteigerung
Donnerstag den 3 d Ats nachm

3 Ahr werde ich auf dem Hofe des Hotels
Preußiſcher Hof Delitzſcherſtraße ander

weit gepfändete Sachen als
1 Schlaſſoſa 3 eiſ 2 Hölz Bett

ſtellen 1 Chaiſelongue Stühle 1 Eis
ſchrank Dortièren Porhänge Hand
tücher Zelt u Kiſſenbezüge 1 Wärm
ſchrank Kaſſeroſlen Keſſel FPfannen
Kochtöpfe Trinkbecher Schüſſeln Eimer
und andere Küchengerätſchaften Fiſch
tücher Servietten Hewürze Konſerven
Weine Kiköre 1 Fl Kohlenſäure 1
Gaskocher Jaternen Korkmaſchine
Zapfhahn 1 Zusziehtiſch 1 Kaſchen
uhr Löſſfel Gabeln Meſſer u v am öffentlich meiſtbietend gegen Bar
zahlung verſteigern

Wolle Gerichtsvollzieher
in Halle a S

Zwangsverſteigerung
Donnerstag den 3 Dez cr von vorm

10 Ahr ab verſteigere ich im Feldmann
ſchen Gaſthofe zu Ammendorf 1 Pferd
1 Wagen 1 Pferdegeſchirr 1 Dezimalwage
mit Gewichten 1 Brückenwage 20 Sack
Mehl und Kleie ea 60 div Glas und
Blechbüchſen Tortenſchüſſeln Näpfe und
Schachteln mit verſchiedenen Zuckerwaren
und Schokolade 2c 10 Schragenbretter
14 Backofenflieſen 1 Ladenſchrank mit
Tiſch mehrere Blechkübel mit Speiſefett
Kakao Marmelade und Palmin 2c 1 Kiſte
Korinthen div Gewürze 12 Karton Chriſt
baum Konfekt 35 Blechbüchſen 1 muſikaliſch
Tannenbaumſtänder 1 Brotſchneide und
1 Teigteilmaſchine 61 Säcke viele Töpfe
15 Spiegelglasſcheiben 2c Tüten 1 Meſſing
und 1 eiſernen Keſſel 10 Hühner 1 Flug
Tauben 1 lange Leiter 1 großen Poſten
verſchiedene Möbel u andere Sachen mehr
in einigen hundert Nummern öffentlich meiſt
bietend gegen Kaſſe
Plate Gerichtsvollzieher in Halle a

Bertramſtraße 20

Zwangsverſteigerung
Donnerstag den 3 d Mto nach

mittags 2 Uhr verſteigere ich in Oſendorf
2 Kleiderſchränke 1 Verrikow 1 Spiegel
1 Regulator 3 Tiſche 3 Stühle 1 Teppich
1 braune Portière Gardinen 1 Dezimal
wage 1 Tiſchwage Sack Gerſtenſchrot
12 Paar Holzpantoffeln 3 Läuferſchweine
und andere Sachen mehr

öffentlich mriſthietend gegen Barzahlung
Hammmnriplatz im Engel ſchen Gaß
hof daſelbſt

Gr Ulrichſtr 30 Näheres durch Reell Berlin 8 0 16 via Gerichtsvollzicher in Halle a S
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